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Konjunkturstützende Maßnahmen sind
angesichts der steigenden Energiekosten –
und der damit zusätzlichen Belastung der
privaten Haushalte – wichtiger denn je.
Private Haushalte müssen als Auftraggeber
gestärkt werden, um mehr legale Arbeit zu
schaffen und die Binnenkonjunktur zu
unterstützen. Zudem ist Energiesparen das
Gebot der Stunde. Die privaten Haushalte
können durch entsprechende Förderungen
im Bereich Energiesparen entlastet werden.

Private Haushalte als Auftraggeber
stärken – legale Arbeit schaffen 
Wir sprechen uns dafür aus, den Steuerbo-
nus für allgemeine haushaltnahe Dienstleis-
tungen, Pflegedienstleistungen sowie In-
standhaltungs- und Modernisierungsauf-
wendungen zusammenzufassen. Zusätzlich
soll der einheitliche Förderhöchstbetrag auf
12.000 Euro aufgestockt werden. 25 Prozent
dieses Betrages, also maximal 3.000 Euro,
könnten dann direkt von der Steuerschuld
abgezogen werden. Jedem Haushalt wäre
damit freigestellt, für welche Dienstleistun-
gen er den Betrag verwenden möchte. Da-
durch könnten Anreize geschaffen werden,
private Handwerksaufträge aus der Schwarz-
arbeit herauszuholen.

Die Einführung des Steuerbonus auf
Handwerksleistungen hat 2006 die Nach-
frage nach Handwerksleistungen nachweis-
lich gesteigert. Schwarzarbeit ist erheblich
zurückgegangen. Bereits 2007 haben sich
diese Anreize aber wieder deutlich verschlech-
tert. Schuld ist die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer auf 19 Prozent. Der derzeit gel-
tende Steuerbonus von 20 Prozent von maxi-
mal 3.000 Euro ist für die Kunden nicht
mehr attraktiver als Schwarzarbeit. Durch
eine Ausweitung des Steuerbonus müssen
jetzt Anreize für mehr legale Arbeit geschaf-
fen werden. Das wäre ein Wachstumsschub,
den die Binnenwirtschaft in Deutschland
dringend benötigt.

Energiesparprämie einführen 
Ergänzend zur Ausweitung des Steuerbonus

schlägt das Handwerk vor, eine Energiespar-
prämie einzuführen: 25 Prozent von maxi-
mal 20.000 Euro nachgewiesener Arbeits-
kosten einer energetischen Sanierung soll-
ten über die Einkommensteuererklärung
erstattungsfähig werden. Der Steuerpflich-
tige würde in diesem Fall über einen Zeit-
raum von fünf Jahren jeweils 1000 Euro
vom Finanzamt zurück erhalten. Für den
Eigentümer würde eine Sanierung dadurch
deutlich günstiger.

Die Energiesparprämie würde die steu-
erlichen Anreize für energetische Gebäude-
sanierungsmaßnahmen gezielt erhöhen.
Dies ist dringend notwendig, um die klima-
politischen Zielstetzungen nicht zu verfeh-
len. Bleibt es bei der jetzigen Sanierungsrate,
wird der Wohnbestand in Deutschland erst
in 185 Jahren saniert sein.

„Vermieter-Mieter-Dilemma“
auflösen – Sanierung im
Mietwohnbestand vorantreiben 
Die Zurückhaltung im Mietwohnbestand
resultiert auch daraus, dass die Vermieter
ihre Investitionskosten für die energetische

Sanierung nicht ausreichend auf den Mieter
umlegen können. Zwar profitieren die Mie-
ter durch die Sanierung von einem um bis zu
70 Prozent niedrigeren Energieverbrauch,
die Vermieter können jedoch gerade ein-
mal elf Prozent ihrer Investitionssumme auf
die Mieter umlegen.

Das Handwerk appelliert, dieses „Ver-
mieter-Mieter-Dilemma“ aufzulösen. Dazu
soll eine Novelle des Mietrechts sicherstel-
len, dass Mieter wie Vermieter einen kon-
kreten Nutzen aus der energetischen
Gebäudesanierung ziehen. Der Vermieter
soll bei einer energetischen Sanierung die
Möglichkeit bekommen, die Abschlagszah-
lungen des Mieters für Heizung und Warm-
wasser auf Basis der aktuellen Kosten für
fünf Jahre „einzufrieren“. Die Differenz zwi-
schen den Abschlagszahlungen des Mieters
und den tatsächlichen Energiekosten kann
der Vermieter während dieser fünf Jahre
dazu nutzen, um die Darlehen für die
Sanierung zu bedienen. Nach Ablauf die-
ses Zeitraums werden die Abschlagszahlun-
gen des Mieters angepasst – dann profitiert
auch dieser unmittelbar von den reduzier-
ten Energiekosten.

Bessere Förderung im Rahmen der
KfW-Programme 
Zusätzlich ist eine verbesserte und zielge-
naue Förderung im Rahmen der bestehen-
den KfW-Programme erforderlich. Nur so
kann die staatliche Förderung der energe-
tischen Gebäudesanierung weiter attraktiv
gehalten werden: Niedrige Zinssätze, die
Kombinierbarkeit von Zuschuss und Darle-
hen sowie Transparenz und Übersichtlich-
keit der Förderprogramme sind der richti-
ge Weg. Zudem sind die Sanierungsanreize
auch im Zuge der Energieeinsparverord-
nung 2009 hoch zu halten. Auch wenn sich
die energetischen Anforderungen an Sanie-
rungsmaßnahmen mit der EnEV 2009 ver-
schärfen, darf die Förderung keinesfalls weg-
fallen. Im Gegenteil, um das Sanierungs-
tempo voranzutreiben, müssen die Sanie-
rungsanreize noch gesteigert werden.

Editorial
FORUM 4/2008

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine4

Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Klima schützen – Konjunktur stützen



FORUM 4/2008

Termine Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung Handwerksforum Editorial 5

Der Bundesrat hat am 4. Juli 2008 das
fünfte SGB-III-Änderungsgesetz, das u.a.
den Ausbildungsbonus enthält, ohne Ände-
rung angenommen. Das Gesetz wird in
wenigen Tagen mit der Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt in Kraft treten.

Bereits jetzt können Anträge für den Aus-
bildungsbonus gestellt werden. Diese müs-
sen vor Ausbildungsbeginn gestellt wer-
den. Maßgeblich ist dabei nicht der Zeit-
punkt des Abschlusses des Ausbildungs-
vertrages, sondern der tatsächliche Beginn
der Berufsausbildung. 

Fördervoraussetzungen
Das Gesetz unterscheidet zwischen einem
Rechtsanspruch auf den Ausbildungs-
bonus und einer Ermessensleistung. Ein
Rechtsanspruch besteht für die zusätzliche
betriebliche Ausbildung besonders förde-
rungsbedürftiger Auszubildender. Hie-
runter sind Auszubildende mit Haupt- oder
Sonder-/Förderschulabschluss bzw. ohne
Schulabschluss zu verstehen, die sich bereits
im Vorjahr oder früher erfolglos um eine
Ausbildung bemüht haben. Dies gilt auch
für lernbeeinträchtigte oder sozial benach-
teiligte Auszubildende im Sinne des § 242
Abs. 1 Satz 1 SGB III, die bereits im Vorjahr
oder früher die allgemeinbildende Schule
verlassen haben.

Für die zusätzliche betriebliche Ausbil-
dung förderungsbedürftiger Auszubil-
dender können Arbeitgeber ebenfalls einen
Ausbildungsbonus erhalten. Hierbei handelt
es sich jedoch um eine Ermessensleistung.
Förderungsbedürftig sind Auszubildende,
die bereits im Vorjahr oder früher die allge-
meinbildende Schule verlassen haben und
sich unabhängig vom erworbenen Schul-
abschluss bereits für die beiden vorherge-
henden Jahre um eine Ausbildung bemüht
haben. Gleiches gilt auch für Aus-zubilden-
de, die über einen mittleren Schulabschluss
verfügen und sich bereits für das Vorjahr
um eine berufliche Ausbildung bemüht
haben sowie Auszubildende, deren Ausbil-
dungsvertrag wegen einer Insolvenz, Still-
legung oder Schließung des ausbildenden
Betriebes vorzeitig beendet worden ist.

Förderfähig ist eine betriebliche Ausbil-
dung, die in einem staatlich anerkannten

Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz durchgeführt wird.

Höhe des Ausbildungsbonus
Die Höhe des Ausbildungsbonus ist abhän-
gig von der für das erste Ausbildungsjahr
vereinbarten monatlichen Ausbildungs-
vergütung. Der Ausbildungsbonus beträgt
für jedes zusätzlich geschaffene Ausbil-
dungsverhältnis 4.000,00 €, wenn die mo-
natliche Ausbildungsvergütung 500,00 €
unterschreitet. Beträgt die monatliche Aus-
bildungsvergütung zwischen 500,00 und
750,00 €, wird ein Ausbildungsbonus von
5.000,00 € gewährt.

Die Auszahlung des Ausbildungs-
bonus erfolgt in zwei Schritten. Die erste
Hälfte wird nach Ablauf der Probezeit (4
Monate), die zweite Hälfte wird nach An-
meldung des Auszubildenden zur Ab-
schlussprüfung ausgezahlt.

Zusätzlicher Ausbildungsplatz
Der Ausbildungsbonus kann nur für zusätz-
lich eingestellte Auszubildende gezahlt wer-
den. Für die Prüfung der Zusätzlichkeit ist
die Anzahl der Ausbildungsplätze in dem
jeweiligen Betrieb maßgeblich.

Prüfungszeitpunkt für die Zusätzlichkeit
ist der Tag, an dem der Ausbildungsvertrag
beginnt, für den der Ausbildungsbonus
beantragt wird.

Zusätzlichkeit liegt vor, wenn bei Aus-
bildungsbeginn die Zahl der Ausbildungs-

verhältnisse in dem Betrieb aufgrund des
mit dem Auszubildenden abgeschlossenen
Ausbildungsvertrages, für den der Ausbil-
dungsbonus beantragt wird, höher ist, als
sie es im Durchschnitt der drei vorhergehen-
den Jahre jeweils am 31. Dezember war. Es
muss also zum Beginn des neuen Ausbil-
dungsjahres mindestens ein Ausbildungs-
vertrag mehr abgeschlossen worden sein als
zum Stichtag 31. Dezember der letzten drei
Jahre.

Antragsverfahren
Für das Antragsverfahren beim Ausbil-
dungsbonus ist die Agentur für Arbeit zu-
ständig, in deren Bezirk der Betrieb des
Arbeitgebers liegt. Der Ausbildungsbonus
wird nur erbracht, wenn der Antrag vor
dem vertraglich vereinbarten Ausbildungs-
beginn gestellt wird. Eine formlose Antrag-
stellung ist bereits jetzt, im Vorgriff auf das
in Krafttreten des Gesetzes, beim Arbeitge-
berservice der zuständigen Arbeitsagentur
möglich.

Weitere Einzelheiten zum Ausbildungs-
bonus können Sie finden im Internet unter
www.handwerk-direkt.de im internen Teil
im Ordner Kreishandwerkerschaft/Ausbil-
dungsbonus

Den Arbeitgeberservice der Arbeitsagen-
tur erreichen Sie unter der Servicenummer:
01801 – 664 466.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur
Verfügung.

Ausbildungsbonus



Ziel des neuen Pflegezeit-
gesetz ist es, Beschäftigten die
Möglichkeit zu geben, pflege-
bedürftige nahe Angehörige in
häuslicher Umgebung zu pfle-
gen und damit die Vereinbar-
keit von Beruf und familiärer
Pflege zu verbessern. Dazu wur-
den zwei Anspruchsgrundlagen
für die Arbeitnehmer geschaf-
fen: Die kurzzeitige Arbeitsbe-
freiung und die Pflegezeit.

1. Anspruchsberechtigte –
Anspruchsverpflichtete

Anspruchsberechtigt sind alle
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, Auszubildenden
und sog. arbeitnehmerähnliche
Personen (§ 7 Abs. 1 PflegeZG).
Es kommt dabei weder auf Al-
ter, Betriebszugehörigkeit, Ar-
beitszeit o.ä. an. Anspruchs-
verpflichtet sind alle natürlichen und juris-
tischen Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, die einen Anspruchs-
berechtigten beschäftigen (§ 7 Abs. 2
PflegeZG).

Es geht um die Pflege naher Angehöri-
ger. Dazu zählen u.a. 
» Großeltern, 
» Eltern, Schwiegereltern, 
» Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer

eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
» Geschwister 
» Kinder, Adoptiv- Pflegekinder (auch die

des Lebenspartners, oder Enkelkinder)
Diese müssen Pflegebedürftig im Sinne
der §§ 14, 15 SGB XI sein oder voraussicht-
lich werden.

2. Kurzzeitige Arbeitsbefreiung
Alle Beschäftigten sind berechtigt, bis zu
zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben,
wenn dies erforderlich ist, um für einen
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in
einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder
eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit
sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhin-
derung, § 2 Abs. 1 PflegeZG).

Die Mitteilung über das Fernbleiben hat
unverzüglich zu erfolgen, ebenso wie die
voraussichtliche Dauer. Ein Nachweis über
die Pflegebedürftigkeit und die Erforder-
lichkeit ist auf Verlangen vorzulegen (§ 2
Abs. 2 PflegeZG).

Der Arbeitgeber ist zur Entgeltfortzah-
lung verpflichtet, soweit sich aus anderen
Bestimmungen eine solche Verpflichtung
ergibt (§ 2 Abs. 3 PflegeZG). Eine solche
Bestimmung ist § 616 BGB. Durch Tarif-
vertrag, oder eine einzelvertragliche Rege-
lung, kann § 616 BGB aber ausgeschlos-
sen werden (fast alle Tarifverträge enthal-
ten eine solche Regelung).

3. Freistellungsanspruch – Pflegezeit
Wenn die Vorraussetzungen der Pflegezeit
erfüllt sind, kann eine Freistellung von bis
zu 6 Monaten (§ 4 Abs. 1 PflegeZG) ohne
Vergütungsanspruch verlangt werden (§ 3
PflegeZG).

a) Nur Arbeitgeber, die in der Regel mehr
als 15 Arbeitnehmer beschäftigen, sind
verpflichtet Pflegezeit zu gewähren (§ 3
Abs. 1 PflegeZG). Hierzu zählen aber auch
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer und

Auszubildende, ohne dass die wöchent-
liche Arbeitszeit eine Rolle spielt (anders
als zum Beispiel beim Kündigungs-
schutz).

b) Der Arbeitnehmer muss seinen An-
spruch spätestens 10 Arbeitstage vor Be-
ginn schriftlich ankündigen und gleich-
zeitig mitteilen, für welchen Zeitraum
und in welchem Umfang die Arbeits-
befreiung verlangt wird (§ 3 Abs. 3
PflegeZG).

c) Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vor-
lage einer Bescheinigung (z. B. der
Pflegekasse) nachzuweisen (§ 3 Abs. 2
PflegeZG).

d) Wenn eine teilweise Freistellung bean-
tragt wird, haben sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über die Verringerung
und die Verteilung der Arbeitszeit durch
Abschluss einer schriftlichen Vereinba-
rung zu verständigen (§ 3 Abs. 4
PflegeZG). Grundsätzlich hat der Ar-
beitgeber den Wünschen des Beschäf-
tigten zu entsprechen, es sei denn, dass
dringende betriebliche Gründe entge-
genstehen.
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e) Beansprucht der Beschäftigte Pflegezeit
für einen kürzeren Zeitraum als sechs Mo-
nate, kann eine nachträgliche Verlänge-
rung bis zur Höchstdauer nur mit Zu-
stimmung des Arbeitgebers erfolgen (§ 4
Abs. 1 PflegeZG).

f ) Eine vorzeitige Beendigung kann nur
mit Zustimmung des Arbeitgebers erfol-
gen (§ 4 Abs. 2 Satz 3 PflegeZG). Ist der
nahe Angehörige nicht mehr pflegebe-
dürftig oder ist die häusliche Pflege un-
möglich oder unzumutbar, endet die
Pflegezeit vier Wochen nach Eintritt die-
ser veränderten Umstände (§ 4 Abs. 2
Satz 1 PflegeZG). Über die veränderten
Umstände ist der Arbeitgeber unverzüg-
lich zu unterrichten (§ 4 Abs. 2 Satz 2
PflegeZG).

5. Befristete Beschäftigung
Die Beschäftigung eines Arbeitnehmers als
Vertretung für einen Beschäftigten in Pfle-
gezeit stellt einen sachlichen Befristungs-
grund dar (§ 6 Abs. 1 PflegeZG). Das befris-

tete Arbeitsverhältnis kann mit einer Frist
von 2 Wochen gekündigt werden, wenn die
Pflegezeit vorzeitig endet (§ 4 Abs. 3
PflegeZG).

6. Besonderer Kündigungsschutz
Für Beschäftigte, die eine kurzfristige Ar-
beitsbefreiung (§ 2 PflegeZG) oder eine
Pflegezeit (§ 3 PflegeZG) in Anspruch neh-
men gilt ein besonderer Kündigungsschutz
(§ 5 Abs. 1 PflegeZG). Für eine Kündigung
bedarf es der vorherigen Zustimmung der
für den Arbeitsschutz zuständigen obersten
Landesbehörde (§ 5 Abs. 2 PflegeZG). Wel-
che Behörde dies genau ist, war bei Redak-
tionsschluss leider noch nicht bekannt.
Nach Auskunft des Landesministeriums für
Arbeit, sei spätestens Mitte August mit einer
Regelung zu rechnen.

7. Unabdingbarkeit
Von den Vorschriften des PflegeZG kann
nur zu Gunsten der Beschäftigten abgewi-
chen werden (§ 8 PflegeZG). Umstritten
ist, ob darunter auch die Abbedingung des

§ 616 BGB fällt (vgl. Punkt 2) und dadurch
eine Zahlungspflicht des Arbeitgebers
besteht.
8. Urlaub
Das PflegeZG sagt nichts über die Kürzung
des Jahresurlaubs für die Dauer der Pfle-
gezeit. Daher ist, entgegen vorheriger Über-
legungen, eine entsprechende Anwendung
des § 17 Bundeselterngeld und Elternzeit-
gesetz (BEEG), wonach der Urlaub für
jeden vollen Monat Pflegezeit um 1/12 des
Jahresurlaubes zu kürzen wäre, nicht Gesetz
geworden. Der Urlaubsanspruch wächst
daher während der Pflegezeit weiter an.

Stellungnahme
Das Gesetz dient sicherlich einem guten
Zweck. Es begegnet jedoch gerade im Hin-
blick auf die Urlaubsregelung und den Kün-
digungsschutz Bedenken auf Seiten der
Arbeitgeberverbände und mehrerer Arbeits-
rechtler. Es wird versucht auf politischem
Wege eine Änderung dieser Regelungen her-
beizuführen, ob dies gelingen wird ist jedoch
zu Zeit nicht absehbar.
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In den letzten Wochen und Monaten
geistert es durch alle Medien: Darlehens-
forderungen werden von Hausbanken an
Finanzfonds weiterverkauft. Dabei werden
Mittelständler, Hausbesitzer und Verbrau-
cher durchaus in Angst versetzt. Ins Licht der
breiten Öffentlichkeit gerückt steht mitt-
lerweile die Welt der globalen Finanzmärkte
mit ihren komplexen Mechanismen und
schillernden Jongleuren astronomischer
Summen. Berichte in den hiesigen Abend-
nachrichten über verzweifelte amerikani-
sche Häuslebauer, die über Nacht auf der
Straße ohne Hab und Gut dastehen, sor-
gen hierzulande für ungläubiges Staunen
und Achselzucken.

Nur gut, dass man sich in Deutschland
in allen Fragen rund ums eigene Portemon-
naie an den netten Kundenberater seines
Vertrauens wendet. Bei der bodenständi-
gen Hausbank um die Ecke fühlen sich
Handwerksmeister wie Verbraucher glei-
chermaßen seit Jahrzehnten gut aufgeho-

ben. Egal, ob es um den Betriebsmittelkre-
dit, das Baudarlehen oder den Autokauf auf
Raten geht. In „good old Germany”, möch-
te man jedenfalls meinen, gilt zum Glück:
Sparkasse statt Subprime. Viel näher, als
manchem lieb ist, ist aber das Reich der

„Heuschrecken”, in dem sich manchmal
binnen weniger Stunden Milliardenvermö-
gen scheinbar in Luft auflösen können.

In den off-shore-Paradiesen machen
nicht nur einige größenwahnsinnige öffent-
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Darlehensverkauf

Hausbank oder „Heuschrecke“?
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liche Landesbanken ihre Ge-
schäfte. Bei den Verbraucher-
schutzverbänden häufen sich seit
einigen Monaten Berichte, nach
denen es auch ganz normale Kun-
den durchaus seriöser Kreditins-
titute immer häufiger urplötz-
lich mit dubiosen Schuldenauf-
käufern aus dem Ausland zu tun
haben. Ein florierender weltwei-
ter Verbriefungssektor steckt da-
hinter.

Längst ist es auch für deut-
sche Banken ein beliebtes Mittel,
Darlehen weiterzuverkaufen, um
Risiken aus ihren Büchern zu
verbannen. Millionenschwere
Pakete aus bestehenden Kunden-
forderungen werden seit Jahren
bereits geschnürt und über den
internationalen Kapitalmarkt
auch an spekulativ orientierte
Großanleger verkauft. Dabei
werden scheinbar immer häufi-
ger selbst ordentlich bediente
Kredite beigemischt, um die
Tranchen insgesamt attraktiver
zu machen. 

Über spezielle Zweckgesell-
schaften wechseln komplexe
Bündel aus Mittelstandskredi-
ten, Hypothekarforderungen
und Konsumentendarlehen so
ihre Eigentümer. Es gibt Schät-
zungen, dass allein zwischen
2003 und 2007 ein Volumen im
Wert von 45 Milliarden Euro ver-
äußert wurde. Dabei steckt die-
ses Geschäft in Deutschland noch
in den Kinderschuhen. Erst mit
dem Vierten Finanzmarktförde-
rungsgesetz, das unter Rot-Grün
im Jahre 2002 verabschiedet wur-
de, ist die Abtretung auch an In-
vestoren ohne Banklizenz mög-
lich.

Eigentlich ist der boomende
Kredithandel an und für sich
nichts Anrüchiges. Im Gegen-
teil. Schon im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) aus dem Jahre
1900 ist der Transfer offener For-
derungen auf Dritte geregelt und
damit keine neue Erscheinung
eines globalisierten Finanzsys-

tems. Dieser Transfer kann die
Stabilität und Effizienz des Fi-
nanzsystems durch bessere Ver-
teilung von Unsicherheiten auf
mehr Schultern sogar erhöhen.
Sinnvoll ist dies auch betriebs-
und volkswirtschaftlich, denn es
trägt so zur Entlastung der Bi-
lanzen der Kreditinstitute bei
und diese haben dadurch mehr
Eigenkapital für das Neuge-
schäft zur Verfügung, was der
Versorgung der Unternehmen
mit frischem Fremdkapital zu

günstigen Konditionen zu Gute
kommt.

Man unterscheidet zwei For-
men des Kredittransfers: Bei so
genannten ABS-Transaktionen
wird lediglich das wirtschaftli-
che Risiko auf einen Investor
verlagert. Die Hausbank bleibt
Vertragspartner und damit wei-
ter für die Kundenbeziehung
zuständig. Hingegen stellt im
Falle leistungsgestörter Kredite
– also Darlehen, bei denen Zins

und Tilgung nicht regelmäßig
bedient werden – die vollständi-
ge Veräußerung und damit Tren-
nung vom Kunden eine übliche
Form der Verwertung dar. Das
Institut für Finanzdienstleistun-
gen hat errechnet, dass bislang
notleidende Immobilienkredite
in Höhe von etwa 7,2 Mrd. Euro
aus Deutschland an Private
Equity- und Hedge-Fonds über-
gegangen sind. 

weiter nächste Seite »»»



Die Einwilligung des Kreditnehmers in
spätere Abtretungen ist mittlerweile in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
der Banken längst Standard, auch wenn die
meisten Kunden kaum ahnen, welche Kon-
sequenzen das im Extremfall haben kann.
Denn für die betroffenen Kreditnehmer steht
am Ende manchmal eine böse Überraschung,
wenn der neue Gläubiger lediglich an einer
Verwertung der Sicherheiten, nicht aber an
der verantwortungsvollen Fortführung des
Kreditverhältnisses interessiert ist. Ein Fonds
mit Sitz auf den Cayman-Inseln ist nun mal
in der Regel weniger zimperlich beim Geld-
eintreiben als die örtliche Sparkasse. Auf
Grund einer rechtlichen Grauzone kann er
die Leidtragenden nicht zuletzt zu ungüns-
tigeren Konditionen bei der Anschlussfi-
nanzierung, vorzeitiger Rückzahlung oder
gar in die Zwangsversteigerung zwingen.

Während der gesamten Laufzeit werden
Darlehen in Deutschland üblicherweise
durch abstrakte Grundschulden gesichert.
Dass diese beständig in voller Höhe beste-
hen bleiben, ist eine Ursache für überzoge-
ne Ansprüche von Banken. Davor schützt
deshalb eine zusätzliche Sicherungsabrede.
Diese sogenannte Zweckerklärung sorgt
dafür, dass das Kreditinstitut nur Forderun-
gen gegen ihren Kunden in der Höhe gel-
tend machen darf, die der tatsächlichen
Restschuld unter Berücksichtigung von
Zins und erfolgter Tilgung entsprechen. 

Zum Leidwesen mancher Kreditnehmer
geht dieser Sicherungsvertrag aber nicht au-
tomatisch mit an einen Finanzinvestor über,
wenn die Bank den Kredit dann weiter ver-
kauft. So kann ein Investor in die Versu-
chung kommen, unabhängig von geleiste-
ten Raten die gesamte Schuld einzufordern.
Ohne Sicherungsabrede liegt dann beim
Schuldner die Beweislast welche Zahlun-
gen er auf die Schuld bereits geleistet hat. 

Auch in den Wirtschaftsverbänden wer-
den die besorgten Stimmen lauter ange-
sichts solch rabiater Methoden. Gegenüber
Firmen sei von internationalen Kreditauf-
käufern kaum dieselbe Rücksicht zu erwar-
ten wie von der Sparkasse oder Volksbank,
die ein Unternehmen seit Jahrzehnten kennt.
Handelt es sich beim Forderungserwerber
um einen strategischen Investor, mag die-
ser sich im Krisenfall vielleicht sogar gezielt
über die Androhung der Kündigung des
Darlehensvertrages in den bis dahin über
Generationen familiengeführten Betrieb
hineinverhandeln wollen. Dem Unterneh-

mer, der darauf vertraut hatte, dass die Haus-
bank treu an seiner Seite steht, bliebe dann
letztlich nur die Wahl zwischen Öffnung
für Dritte oder Insolvenz, warnt der Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI).
Allerdings sind solche theoretisch denkba-
ren feindlichen Übernahmen im Mittel-
stand in der Praxis noch nicht aufgetaucht.
Bislang hat auch der Eigentümerverband
Haus & Grund keine Hinweise auf flächen-
deckende Probleme bei verkauften Haus-
krediten, sofern diese weiterhin ordentlich
bedient werden.

Jedoch gibt es vereinzelt schwarze Schafe
unter den Finanzinvestoren. Diesen gilt
inzwischen nicht nur die Aufmerksamkeit
der Bundesregierung. Auch die Organisa-
tionen des Handwerks und der Wirtschaft
haben diese Entwicklung aufmerksam im
Blick und werden – soweit dies möglich ist
– bei den Kreditinstituten auf entsprechen-
de Rücksichtnahme auf betroffene Unter-
nehmen drängen.

Grundsätzlich halten wir Transparenz in
dieser Frage für ein wesentliches Argument,
um dem Mittelstand Sicherheit bei der eige-
nen Finanzplanung zu geben. Deshalb raten
wir unseren Mitgliedsbetrieben, den Fall
einer möglicherweise eintretenden Leistungs-
störung schon bei Abschluss eines neuen
Kredits mit der Hausbank frühzeitig zu
erörtern.
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12



Steuerbonus für Handwerkerleistung
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Aus gegebenem Anlass weisen wir noch-
mals darauf hin, dass gemäß dem so

genannten Telemediengesetz (TMG)
derjenige, der im Internet Waren

oder Dienstleistungen an-
bietet, grundsätzlich be-
stimmte Informationen
(sogen. Anbieterkennzeich-
nung) an deutlich sichtba-

rer Stelle auf seiner In-
ternetseite bereit-
halten muss.

Da der Anwendungs-
bereich des TMG vom Ge-

setzgeber bewusst weit gefasst wor-
den ist, ist davon auszugehen, dass grund-
sätzlich jeder von einem Unternehmen er-

stellte Internetauftritt die Anfor-
derungen des § 5 TMG

erfüllen muss. Auch
wenn die Home-
page lediglich eine
reine Präsentation

des Unternehmens
enthält, sind die Infor-

mationspflichten gemäß § 5 TMG zu
beachten.

Als Bezeichnung der Anbieterkennzeich-
nung sollten die Begriffe „Impressum“,
„Kontakt“ oder „Anbieterkennzeichnung“
verwendet werden. 

Alle nachfolgenden Angaben müssen
leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar
und ständig verfügbar sein.
1. Name, (Niederlassungs-) Anschrift,

Rechtsform sowie bei juristischen
Personen auch die Vertreter/Organe (z.B.
Vorstand AG, Gesellschafter/Geschäfts-
führer einer GmbH usw.).
Beispiel: XY GmbH, Musterstraße 1,
12345 Musterdorf, vertreten durch den
Geschäftsführer Herr Muster.

2. Angaben über das Register (Handwerks-
rolle, Handelsregister, etc.) und die
Registernummer.

3. Adresse zur elektronischen Kontaktauf-
nahme (E-Mail-Adresse) sowie Telefon-
nummer.

4. Bei Handwerkern: Angabe der Kammer,

zu der der Handwerker gehört. 
5. Die Aufführung der gesetzlichen Berufs-

bezeichnung und des Staates, in dem die
Berufsbezeichnung verliehen wurde; da-
neben die Nennung der berufsrechtli-
chen Regelungen sowie der Hinweis, wie
diese Regelungen zugänglich sind (z. B.
Verlinkung auf die Handwerksordnung
unter „HwO“). Diese Angaben gelten
nur für die Gesundheitshandwerke.

6. Wenn vorhanden: Nennung der Um-
satzsteueridentifikationsnummer.

7. Angaben über die Abwicklung oder
Liquidation

Nicht ausreichende und falsche Angaben
nach dem TMG können mit einer Geld-
buße von bis zu 50.000,00 € geahndet oder
abgemahnt werden.

Ein ausführliches Merkblatt zur Impres-
sumspflicht auf Internetseiten ist auf der
Internetseite der Kreishandwerkerschaft
www.handwerk-direkt.de im Mitglieder-
bereich unter dem Stichwort „Internet“
abrufbar.

Pflichtangaben auf der Homepage

Für haushaltsnahe Dienstleistungen wird
keine Steuerermäßigung nach § 35 a Ab-
satz 2 EStG gewährt, wenn der Rechnungs-
betrag nicht auf das Konto des Leistungs-
erbringer überwiesen, sondern bar bezahlt
wurde, weil der Unternehmer auf Barzah-
lung bestanden hat. Hieran ändert sich nach
Urteil des Finanzgerichts auch nichts, wenn
auf der Rechnung des Zahlungsempfängers
die Barzahlung bestätigt wird oder eine Ver-
buchung der Bareinnahme durch den Steuer-
berater des Handwerkers bestätigt wird. So
urteilte das Finanzgericht Sachsen-Anhalt in
seiner Entscheidung vom 28. Februar 2008
(Az.: IK 791/07). Dies entspricht der Geset-
zeslage nach § 35 a Abs. 2 Satz 5 EStG. Das
Finanzgericht hat wegen grundsätzlicher
Bedeutung gegen sein Urteil die Revision
zugelassen.

Sachverhalt: Die Auftraggeber einer Dach-
eindeckung beantragten in ihrer Einkom-
mensteuererklärung 2006 eine Steuerermä-
ßigung für die Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen für Renovierungs-, Erhal-

von Handwerkerleistungen für Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die in einem inländischen
Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht
werden. Nach § 35 a Satz 2 Abs. 5 EStG ist
aber Voraussetzung für die Berücksichtigung
der Steuerermäßigung, dass der Steuerpflich-
tige die Aufwendungen durch Vorlage einer
Rechnung und die Zahlung auf das Konto
des Erbringers der Handwerkerleistung
durch Beleg des Kreditinstitutes nachweist.
Im vorliegenden Fall fehlt es an einem Nach-
weis der unbaren Zahlung über ein Konto,
da die Rechnung bar bezahlt worden sei.

Hieran ändert nach Urteil des Finanz-
gerichts auch nichts, wenn auf der Rech-
nung des Zahlungsempfängers die Barzah-
lung bestätigt wird oder eine Verbuchung
der Bareinnahme durch den Steuerberater
des Handwerkers bestätigt wird. Somit kann
nach Ansicht des Gerichts eine Steuerermä-
ßigung aufgrund der Nichteinhaltung der
gesetzlichen Voraussetzungen nicht gewährt
werden.

tungs- und Modernisierungsmaßnahmen
nach § 35 a Abs. 2 EStG mit einem Lohn-
anteil in Höhe von 4.872 Euro. 

Die Steuerpflichtigen legten dar, dass der
Unternehmer aufgrund seiner schlechten
Erfahrungen mit der Zahlungsmoral auf Bar-
zahlung bestanden hat, der Erhalt der Bar-
zahlung sei auch auf der Rechnung bestätigt
worden. Der Eingang des Geldes sei nach-
prüfbar, da in der Rechnung die Steuer-
nummer des Auftraggebers aufgeführt sei.
Aufgrund der Barzahlung versagte das
zuständige Finanzamt die Gewährung des
Steuerabzugs.

Urteil des Finanzgerichts: Das Finanz-
gericht entschied, dass das Finanzamt zu
Recht keine Steuerermäßigung nach § 35 a
EStG für die geltend gemachten Handwer-
kerkosten gewährt hat. Nach § 35 a Abs. 2
Satz 5 EStG ermäßigt sich die tarifliche Ein-
kommensteuer auf Antrag um 20 %, höchs-
tens 600 Euro, der Aufwendungen des
Steuerpflichtigen für die Inanspruchnahme
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Das Bundessozialgericht hat in seinem
Grundsatzurteil vom 27. Mai 2008 die ver-
schuldensunabhängige Bürgenhaftung für
Beiträge in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung beschnitten.

Im Jahr 2001 hatte die damalige rot-grü-
ne Bundesregierung eine Regelung in das
Sozialgesetzbuch eingeführt, nach der in der
Bauwirtschaft der Hauptunternehmer als
selbstschuldnerischer Bürge für den von
ihm eingesetzten Nachunternehmer dann
haftet, wenn der Nachunternehmer die

Sozialversicherungsbeiträge nicht ordnungs-
gemäß abführt.

Nach der Regelung im Sozialgesetzbuch
IV tritt die Haftung für den Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag (Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung) u.a.
nicht ein, wenn der Hauptunternehmer nach-
weisen kann, dass er ohne eigenes Verschul-
den davon ausgehen konnte, dass der Nach-
unternehmer seine Zahlungspflicht erfüllt.
Ebenso greift die Haftung erst oberhalb
einer Bagatellgrenze von 500.000 Euro ein.

Die parallele Haftungsvorschrift im So-
zialgesetzbuch VII für die gesetzliche Unfall-
versicherung verweist nur auf den Haf-
tungsgrundtatbestand, nicht aber auf die
Exkulpationsmöglichkeit und die Bagatell-
grenze.

Die unterschiedliche Ausgestaltung der
Haftungsregelungen ist auf ein redaktionel-
les Versehen in den Beratungen des Vermitt-
lungsausschusses im Jahr 2001 zurückzufüh-
ren. In dem ursprünglichen Gesetzentwurf
waren beide Haftungsregelungen gleicher-

BG-Beiträge des Nachunternehmers

Hauptunternehmer: Keine
verschuldensunabhängige Haftung

maßen ausgestaltet. Da in dem
Vermittlungsverfahren die ein-
zelnen Regelungen neuen Ab-
sätzen zugeordnet wurden und
im Recht der Unfallversiche-
rung die entsprechenden Ver-
weisungen nicht angepasst wur-
den, kam es zu unterschiedli-
chen Haftungsregelungen. Die-
ses immer wieder angepranger-
te Redaktionsversehen wurde
vom zuständigen Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales
immer bestritten.

Das Bundessozialgericht hat
nun eindeutig festgestellt, dass
dem Gesetzgeber damals ein
redaktionelles Versehen unter-
laufen ist und auch bei der Bür-
genhaftung in der Unfallversi-
cherung die Exkulpationsmög-
lichkeit und die Bagatellgrenze
zu beachten sind.

Die verschuldensunabhängi-
ge und überzogene Auslegung
der Haftungsregelung in der
Unfallversicherung führte in der
Vergangenheit dazu, dass Bau-
betriebe selbst in Fällen der In-
solvenz ihrer Nachunternehmer
deren Beiträge übernehmen
mussten. Selbst bei noch so
gründlicher Kontrolle der ein-
gesetzten Werkunternehmen
bestand immer ein Restrisiko.
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Inhaltskontrolle greift bei Verwendung
der VOB/B gegenüber Verbrauchern

Bisher entsprach es der ständigen Recht-
sprechung des BGH, dass die VOB/B auch
gegenüber Verbrauchern uneingeschränkt
gilt, wenn diese komplett Vertragsbestand-
teil geworden war. In seiner Entscheidung
vom 24.7.2008 gibt der BGH diese Recht-
sprechung auf. Die Klauseln der Vergabe-
und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil
B (VOB/B) unterliegen bei Verwendung
gegenüber Verbrauchern einer Einzelkon-
trolle nach §§ 307 ff, BGB. (Urteil vom
24.7.2008, Az.: VII ZR 55/07). 

Sachverhalt: Der  Verbraucherzentrale Bun-
desverband e.V. hatte gegen den Deutschen
Vergabe- und Vertragsausschuss (DVA) auf
Unterlassung geklagt. Der DVA hat die im
amtlichen Teil des Bundesanzeigers veröf-
fentlichte Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen (VOB) Teile A und B Aus-
gabe 2002 verfasst. Die Verbraucherzentrale
ist der Auffassung, der DAV empfehle auch
gegenüber Verbrauchern das Regelwerk der
VOB/B für den rechtsgeschäftlichen Ver-
kehr. Bei Verwendung gegenüber Verbrau-
chern seien 24 näher bezeichnete Klauseln
dieses Regelwerks gemäß §§ 307 bis 309
BGB unwirksam. Der DAV sei daher ver-
pflichtet, die Empfehlung dieser Klauseln

im Verkehr mit Verbrauchern für Werk-
und Werklieferungsverträge zu unterlassen
und seine bereits erfolgte Empfehlung zu
widerrufen. Dieser Ansicht hat sich der
BGH grundsätzlich angeschlossen.

Ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die
Privilegierung sei der Umstand, dass die
VOB/B vom Beklagten unter Mitwirkung
der Auftragnehmer- und der Auftraggeber-
seite erarbeitet werde und daher beide Seiten
die Möglichkeit hätten, ihre jeweiligen Inter-
essen zu vertreten und ihnen Geltung zu ver-
schaffen. Dies treffe aber für die in aller Regel
geschäftlich nicht erfahrenen und damit be-
sonders schutzbedürftigen Verbraucher nicht
zu. Verbraucherverbände seien von einer
ordentlichen Mitgliedschaft im DVA aus-
geschlossen. Die spezifischen Interessen
der Verbraucher würden auch nicht in hin-
reichendem Maße von den im DVA für die
Auftraggeberseite tätigen Institutionen, ins-
besondere der öffentlichen Hand, vertreten.

Welche der beanstandeten Klauseln ge-
genüber den Verbrauchern unwirksam sind,
entschied der BGH nicht. Insoweit sei eine
umfassende Würdigung vorzunehmen, in
die insbesondere die typischen Interessen

der Vertragsparteien und die Anschauungen
der beteiligten Verkehrskreise einzubezie-
hen seien. Daher hat der BGH den Fall an
das Berufungsgericht zurück verwiesen.

Hinweis:Dieses Urteil lässt nur einen Schluss
zu, nämlich dass mit Privat-Kunden keine
VOB/B Verträge geschlossen werden sollten.
Denn solange nicht bekannt ist welche Klau-
seln unwirksam sind, wird dies bei Proble-
men immer zu der Diskussion führen, ob die
VOB/B-Vereinbarung überhaupt wirksam
ist. Hinzu kommt, dass in dem Forderungs-
sicherungsgesetz, welches zum 1.1.2009 in
Kraft treten soll geregelt ist, dass die §§ 307
ff BGB für die Überprüfung der VOB/B-
Vorschriften  im gewerblichen Bereich nicht
einschlägig sind. Zu der Überprüfung im pri-
vaten Bereich bestimmt das Gesetz hinge-
gen keine Ausnahme (mehr). Um Probleme
mit den Kunden vorzubeugen und um sich
auf die neue Situation einzustellen, raten wir
jedem Betrieb mit Privat-Auftraggebern kei-
ne Geltung der VOB/B zu vereinbaren. Denn
erst nach der Entscheidung über die Ver-
einbarkeit der einzelnen Klauseln mit den
§§ 307 ff BGB wird sich zeigen, welche Re-
gelungen weiter in den betrieblichen AGB-
Bestimmungen genutzt werden können. 

In der letzten Zeit sind vermehrt Hand-
werksbetriebe von Anwaltskanzleien mit
der Aufforderung angeschrieben worden,
das öffentliche Verfahrensverzeichnis gem.
§ 4 g Abs. 2 Satz 2 Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) zur Einsichtnahme zu übersenden.

Auch wenn die meisten Handwerksbe-
triebe aufgrund ihrer Größe nicht der daten-
schutzrechtlichen Verpflichtung unterlie-
gen, einen Datenschutzbeauftragten zu stel-
len, so haben doch bei kleinen Betrieben die
Geschäftsführer den Datenschutz sicherzu-
stellen und sind demnach auch dazu ver-

pflichtet, nach § 4 g Abs. 2 Satz 2 BDSG auf
Antrag jedermann ein öffentliches Verfah-
rensverzeichnis bezüglich der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener Daten
verfügbar zu machen.

Wir weisen darauf hin, dass das Nicht-
verfügbarmachen des Verfahrensverzeich-
nisses jedoch kein Wettbewerbsverstoß ist
und insbesondere nicht kostenpflichtig
durch Wettbewerber oder Anwaltskanzleien
abgemahnt werden kann. Lediglich der
jeweilige Landesdatenschutzbeauftragte
könnte bei beharrlicher Verweigerung, das

Verfahrensverzeichnis verfügbar zu machen,
ein Bußgeld verhängen.

Dieses Verfahrensverzeichnis sollte daher,
angepasst auf den jeweiligen Betrieb, auf der
Homepage des Betriebs eingestellt werden.
Eine Verschickung per Post an die Anfragen-
den wäre so nicht mehr nötig, da diese auf
die Homepage verwiesen werden können.
Ein Musterverfahrensverzeichnis ist auf der
Internetseite der Kreishandwerkerschaft
www.handwerk-direkt.de im Mitgliederbe-
reich unter dem Stichwort „Datenschutz-
recht“ abrufbar.

Bundesdatenschutzgesetz: Öffentliches Verfahrensverzeichnis

Abmahnwelle aufgrund
fehlender Verfügbarmachung
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Bei bestimmten Vertriebsarten (etwa bei
Haustür- und Fernabsatzgeschäften wie
dem Verkauf über das Internet) haben Ver-
braucherinnen und Verbraucher ein Wider-
rufsrecht, das teilweise durch ein Rückga-
berecht ersetzt werden kann. Die Widerrufs-
frist beträgt grundsätzlich zwei Wochen.
Die Frist beginnt jedenfalls nicht, bevor das
Unternehmen den Verbraucher in Textform
(etwa per E-Mail oder Telefax) über das
Widerrufs- oder Rückgaberecht belehrt hat.
Eine ordnungsgemäße Belehrung ist Voraus-
setzung dafür, dass das Widerrufs- oder
Rückgaberecht grundsätzlich spätestens
sechs Monate nach Vertragsschluss erlischt.

Um den Unternehmen eine ordnungs-
gemäße Belehrung zu erleichtern, hatte das
Bundesministerium der Justiz im Jahre 2002
Muster für die Belehrung über das Wider-
rufs- und Rückgaberecht erarbeitet, die in
zwei Anlagen zur BGB-Informationspflich-
ten-Verordnung enthalten sind. Wenn diese
Muster verwendet werden, gelten die Anfor-
derungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
an eine Belehrung als erfüllt. Allerdings steht

es jedem Unternehmen frei, über ein beste-
hendes Widerrufs- oder Rückgaberecht zu
belehren, ohne eines der Muster zu verwen-
den. Wer an den Mustertexten eigenständi-
ge Änderungen vornimmt, übernimmt die
volle Verantwortung für die gesamte Beleh-
rung. Die Mustertexte verlieren dann ihre
so genannte Richtigkeitsfiktion.

Verschiedene Gerichte hatten in der Ver-
gangenheit die Wirksamkeit der durch das
Bundesministerium der Justiz in der Ver-
gangenheit herausgegebenen Musterwider-
rufsbelehrungen bezweifelt und für unwirk-
sam erklärt. Daher kam es in letzter Zeit oft-
mals zu wettbewerbsrechtlichen Abmah-
nungen vor allem bei Fernabsatzgeschäften.

Handwerker, die auch als Online-Händ-
ler Fernabsatzverträge schließen und Un-
ternehmer, die ihre Kunden über das gesetz-
liche Widerrufsrecht informieren müssen
(Haustürgeschäfte), erhalten jetzt Unter-
stützung durch die am 12. März 2008 ver-
kündete „Dritte Verordnung zur Änderung
der BGB-Informationspflichten-Verord-

nung“ (Bundesgesetzblatt Teil Nr. 8, S.
292).

Mit der Neufassung der beiden Muster
für die Widerrufs- und Rückgabebelehrung
hat das Bundesministerium der Justiz auf die
Bedenken der Gerichte reagiert. Die Ände-
rung der Muster in der Verordnung ist un-
verzichtbar, um wettbewerbsrechtlichen Ab-
mahnungen wegen Verwendung der Mus-
ter kurzfristig die Grundlage zu entziehen. 

Für Belehrungen, die den bislang gülti-
gen Mustern entsprechen, gilt noch eine
Übergangsfrist bis zum 1. Oktober 2008,
damit den Unternehmen genügend Zeit
bleibt, sich auf die Änderungen einzustel-
len.

Der aktuelle Verordnungstext mit den
Mustern für Widerrufs- und Rückgabe-
belehrungen mit Erläuterungen ist auf der
Internetseite der Kreishandwerkerschaft
www.handwerk-direkt.de im Mitglieder-
bereich unter dem Stichwort „Fernabsatz-
verträge“ abrufbar.

Neufassung der Musterbelehrungen trat am 1. April 2008 in Kraft

Änderung der BGB-Informations-
pflichten-Verordnung

Weigert sich ein Arbeitnehmer, an Wo-
chenenden Rufbereitschaft zu leisten, so
rechtfertigt dies nur dann eine ordentliche
Kündigung, wenn er aufgrund einer arbeits-
vertraglichen oder kollektivrechtlichen Ver-
einbarung zur Ableistung solcher Dienste
verpflichtet ist.

Das gilt selbst dann, wenn er in der
Vergangenheit der Weisung seines Arbeit-
gebers zur Ableistung der Rufbereitschaft
zunächst gefolgt ist. Hieraus folgt keine
generelle und dauerhafte Verpflichtung zur
Übernahme der Dienste.

Die Gründe: Eine beharrliche Verletzung
der Arbeitspflicht nach vorheriger Abmah-

nung kann zwar grundsätzlich eine verhal-
tensbedingte Kündigung rechtfertigen. Das
gilt aber nur, wenn der Arbeitnehmer ar-
beitsvertraglich oder kollektivrechtlich zur
Ableistung von Rufbereitschaftsdiensten
verpflichtet ist. Fehlt es an einer solchen
Verpflichtung, so überschreitet der Arbeit-
geber mit der Weisung sein Direktionsrecht
und ist der Arbeitnehmer berechtigt, die
Arbeiten abzulehnen.

Hinweis: Soweit also aus Gründen des
Kundenservices eine Rufbereitschaft statt-
finden soll, so ist es erforderlich, dass diese
mit dem Arbeitnehmer vereinbart wird. Des
Weiteren ist es wichtig, dass eine Verein-
barung über die Entlohnung, für geleiste-

te Arbeit und für die Rufbereitschaft ohne
tatsächliche Arbeitsleistung, getroffen wird.
Das obengenannte Urteil bezog sich nur
auf Rufbereitschaft am Wochenende. Auf
Grund der gleichgelagerten Problematik
wird dies aber für die Rufbereitschaft an Werk-
tagen, außerhalb der normalen Arbeitszeit,
übertragbar sein.

Nach den oben genannten Grundsätzen
fehlt es an einer Pflichtverletzung des Arbeit-
nehmers, wenn keine Verpflichtung bestand,
oder nachgewiesen werden konnte. Daher
sollten diese Vereinbarungen immer schrift-
lich erfolgen. Wir beraten Sie gerne, wie Sie
solche Vereinbarungen gestalten könnten.

Hessisches LAG 6.11.2007, 12 Sa 1606/06 

Arbeitnehmer verweigert
Rufbereitschaft: Kündigung?
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Das Bundesarbeitsgericht hat erneut
bestätigt, dass es sich bei der Entscheidung,
bisher von Arbeitnehmern ausgeführte
Arbeiten auf Subunternehmer zu übertra-
gen, um eine freie Unternehmerentschei-
dung handelt, die von den Arbeitsgerichten
nicht auf ihre Zweckmäßigkeit geprüft wer-
den darf.

Sachverhalt: Der Kläger im vom Bun-
desarbeitsgericht entschiedenen Fall war ein
sog. „Moskito-Anschläger“. Als „Moskitos“
werden Klapprahmen bezeichnet, die z. B.
an Schaltkästen im öffentlichen Raum
befestigt sind und in die Werbeplakate ein-
gespannt werden. Die Beklagte, ein Unter-
nehmen der Städtewerbung, beschäftigte

den Kläger bis zur Kündigung im Arbeits-
verhältnis. Im Jahre 2004 entschloss sie sich
aus wirtschaftlichen Erwägungen, die An-
schläge nicht mehr durch eigene Arbeitneh-
mer anbringen zu lassen. In einem mit dem
Betriebsrat vereinbarten Interessenausgleich
war festgelegt, dass den als „Moskito-An-
schlägern“ beschäftigten Arbeitnehmern
gekündigt und eine Beschäftigung als selbst-
ständige Unternehmer angeboten werden
sollte. Gegen die ihm wie den übrigen Pla-
katanschlägern nach Abschluss des Interes-
senausgleichs erklärte fristgerechte Kündi-
gung hat sich der Kläger gewandt.

Entscheidung: Die Klage blieb – wie
schon in den Vorinstanzen – auch vor dem

Bundesarbeitsgericht erfolglos. Die von der
Beklagten vorgenommene Neuordnung war
nicht willkürlich oder sonst missbräuchlich.
Für sie sprachen nachvollziehbare Erwägun-
gen. Die den bisher als Arbeitnehmern be-
schäftigten „Moskito-Anschlägern“ angebo-
tenen Verträge sind keine Arbeitsverträge. 

Die nach diesen Verträgen für die Be-
klagte Tätigen unterliegen nicht dem für Ar-
beitsverhältnisse kennzeichnenden Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers in Bezug auf
Zeit, Ort und Art und Weise der Arbeits-
leistung. Außerdem müssen sie die Leis-
tungen nicht in Person erbringen, sondern
können sie auch durch Dritte (z. B. Ar-
beitnehmer) erbringen lassen.

BAG bestätigt:

Austausch von Arbeitnehmern durch
Subunternehmer möglich

Bundesfinanzhof zur Umsatzsteuer 

Angabe von Name und Anschrift
in der Rechnung

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit
Urteil vom 6. Dezember 2007 (V R 61/05)
bestätigt, dass es dem Leistungsempfänger
obliegt, die Angaben in der Rechnung auf
ihre Richtigkeit zu überprüfen.

In dem Streitfall hatte ein Autohändler
mehrere Pkw von einem Händler gekauft,
der in Italien ansässig war und in Deutsch-
land nur eine Scheinadresse hatte. In den
Rechnungen an den Autohändler hatte er
seine deutsche Adresse angegeben. Nach
Auffassung des Finanzamtes wollte er auf
diese Weise gegenüber seinem deutschen
Kunden verschleiern, dass er ein Italieni-
scher Unternehmer ist, der beim Verbringen
der Fahrzeuge von Italien nach Deutsch-

land die Besteuerung des innergemein-
schaftlichen Erwerbs umgeht. Hierdurch
ließ sich die Identität des leistenden Unter-
nehmers nicht eindeutig aus der Rechnung
entnehmen. Das Finanzamt ließ deshalb
die in Frage stehenden Rechnungen nicht
zum Vorsteuerabzug zu.

Der BFH wies die Klage gegen den
Umsatzsteuer-Änderungsbescheid ab. Der
Vorsteuerabzug sei zu Recht versagt wor-
den, weil die Adresse in der Rechnung nicht
die Adresse des leistenden Unternehmers
gewesen ist. Denn nach § 14 Abs. 1 des Um-
satzsteuergesetzes muss die Rechnung u.a.
den Namen und die Anschrift des leisten-
den Unternehmers enthalten. Dabei muss

die Rechnung grundsätzlich den richtigen
Namen (Firma) und die richtige Adresse
des leistenden Unternehmers angeben.

Der BFH verwies hierzu auf frühere
Urteile, in denen er entschieden hatte, dass
der den Vorsteuerabzug begehrende Unter-
nehmer die Feststellungslast dafür trägt, das
der in der Rechnung einer GmbH angege-
bene Sitz – im Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung und Rechnungstellung – tat-
sächlich bestanden hat. Denn es bestehe
eine Obliegenheit des Leistungsempfängers,
sich über die Richtigkeit der Angaben in
der Rechnung zu vergewissern. Dies werde
durch die Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs bestätigt.
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Der BFH hat entschieden,
dass kleinere Mängel nicht zur
Verwerfung des Fahrtenbuchs
und Anwendung der 1 %-Rege-
lung führen, wenn die Angaben
insgesamt plausibel sind (BFH
vom 10.4.2008, Az. VI R 38/06). 

Ist wegen der Befugnis, einen
Dienstwagen auch privat zu nut-
zen, ein geldwerter Vorteil anzu-
setzen, so ist dessen Höhe nach
der 1 %-Regelung zu bewerten,
sofern nicht das Verhältnis der
privaten Fahrten zu den übrigen
Fahrten durch ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch nachgewie-
sen wird (§ 8 Abs. 2 S. 2 bis 4 i.V.m.
§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG). 

Der Streitfall betraf u.a. die
Zeiträume September bis De-
zember 2000, Januar bis Dezem-
ber 2002 und Januar bis Februar
2004, in denen die Fahrten-
buchaufzeichnungen nur einen
(2000) bzw. wenige (2002) und
keine (2004) Mängel aufwiesen.
Der Mangel im Jahre 2000 be-
traf eine tatsächlich durchgeführ-
te jedoch nicht aufgezeichnete
Fahrt, für die eine Tankrechnung
vorlag. Bereits die Vorinstanz ver-
trat die Auffassung, dass es unver-
hältnismäßig sei, wegen dieses
Mangels die Ordnungsmäßigkeit
des Fahrtenbuchs für das Streit-
jahr 2000 insgesamt zu versagen.
Im Jahre 2002 bestand in zwei
Fällen keine genaue Übereinstim-
mung zwischen den Kilometer-
angaben laut Fahrtenbuch und
Werkstattrechnungen. Das Fi-
nanzgericht vertrat die Auffas-
sung, dass die Angaben über die
Kilometerstände in Werkstatt-
rechnungen erfahrungsgemäß
häufig ungenau seien. Der Ab-
weichung in den Angaben zwi-
schen Werkstattrechnungen und
Fahrtenbuch könne deshalb nur
indizielle Bedeutung zukommen.

Des Weiteren wies das Finanz-
gericht darauf hin, dass der Steuer-
pflichtige nicht verpflichtet sei, die
laut Routenplaner vorgegebene
kürzeste Strecke zu wählen bzw.
bei Abweichung besonderen Auf-
zeichnungsaufwand zu betreiben. 

Der BFH schloss sich der oben
genannten Würdigung des Finanz-
gerichts nun an. Die Aufzeichnun-
gen im Fahrtenbuch müssten
eine hinreichende Gewähr für
ihre Vollständigkeit und Richtig-
keit bieten. Sie müssten mit ver-
tretbarem Aufwand auf ihre ma-
terielle Richtigkeit hin überprüf-
bar sein. Weisen die Fahrtenbü-
cher inhaltliche Unregelmäßig-
keiten auf, könne dies zwar die
materielle Richtigkeit der Kilo-
meterangaben in Frage stellen.
Ebenso wie eine Buchführung
trotz einiger formeller Mängel
aufgrund der Gesamtbewertung
noch als formell ordnungsgemäß
erscheinen könne, führen jedoch
auch kleinere Mängel nicht zur
Verwerfung des Fahrtenbuchs,
wenn die Angaben insgesamt
plausibel seien. Maßgeblich sei,
ob trotz der Mängel noch eine hin-
reichende Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit der
Angaben gegeben und der Nach-
weis des zu versteuernden Privat-
anteils an der Gesamtfahrleistung
des Dienstwagens möglich sei. 

Hinweis: Die Entscheidung
macht Mut, das Fahrtenbuch
auch dann einzureichen, wenn
kleine Fehler enthalten sind.
Allerdings waren die Fehler in
dem vorliegenden Fall auch sehr
gering. Ob das fehlerhafte Fahr-
tenbuch anerkannt wird, bleibt
immer eine Einzelfallentschei-
dung, des zuständigen Finanz-
amtes. Aber vielleicht hilft diese
Entscheidung bei der Argumen-
tation mit dem Sachbearbeiter.

FORUM 4/2008
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Trotz kleinerer Mängel

Ordnungsmäßigkeit
eines Fahrtenbuchs
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Bei BGB-Verträgen beträgt
die Höhe der Verzugszinsen
nach § 288 Abs. 1 BGB aktuell
8,19 % (5 % plus den Basiszins-
satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der
zurzeit – seit 1.7.2008 – 3,19 %
beträgt). Bei Rechtsgeschäften,
an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, beträgt der Zinssatz
nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell
11,19 % (8 % plus den Basiszins-
satz gemäß § 247 Abs. 1 BGB).

Bei Verträgen unter Zugrun-

delegung der VOB 2002 ist die
Zinshöhe den Zinsen nach § 288
Abs. 2 BGB angepasst worden
und beträgt daher – seit dem
1.7.2008 – ebenfalls 8,19 bzw.
11,19 %. 

(Stand: 8.7.2008, Angaben
ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basis-
zinssatz können Sie im Internet
einsehen bzw. abrufen unter
www.bundesbank.de/presse/
presse_zinssaetze.php.

Aktuelle Höhe der
Verzugszinsen

Anwendbarkeit des KSchG:

Zweifel über
Beschäftigtenzahl

gehen zu Lasten des
Arbeitnehmers

Will ein Arbeitnehmer im
Prozess geltend machen, dass
eine Kündigung sozial unge-
rechtfertigt ist, so muss er darle-
gen und beweisen, dass die für die
Anwendbarkeit des KSchG er-
forderliche Beschäftigtenzahl
von mehr als zehn Arbeitnehmern
erreicht ist (oder mehr als 5 Ar-
beitnehmer, die bis zum 31.12.
2003 angefangen haben (Alt-
arbeitnehmer), wenn der gekün-
digte Arbeitnehmer ebenfalls vor
diesem Datum angefangen hat).

An den diesbezüglichen Tat-
sachenvortrag des Arbeitneh-
mers dürfen zwar keine zu ho-
hen Anforderungen gestellt wer-
den. Bleibt aber auch nach der
Beweiserhebung unklar, ob die
erforderliche Beschäftigtenzahl
erreicht ist, so geht dieser Zweifel
zu Lasten des Arbeitnehmers.

Hinweis: Ob die erforderliche
Beschäftigtenzahl erreicht ist
muss der Arbeitnehmer darle-

gen. Das BAG hat im vorliegen-
den Fall ausgeführt, dass ein Ar-
beitnehmer seiner Darlegungs-
last allerdings bereits dann ge-
nügt, wenn er die ihm bekann-
ten Anhaltspunkte dafür vor-
trägt, dass kein Kleinbetrieb vor-
liegt. Das bedeutet es reicht, wenn
er mehr als 10 Namen (oder, s.o.
mehr als 5 Namen) von ande-
ren Arbeitnehmern nennt, die
in dem Betrieb arbeiten.

Der Arbeitgeber muss sich
daraufhin vollständig zur Anzahl
der Beschäftigten erklären. Er
muss sagen, wann Arbeitnehmer
eventuell ausgeschieden sind,
wie lange die Mitarbeiter wö-
chentlich arbeiten und seit wann
sie im Betrieb sind. Bleibt jedoch
auch nach Beweiserhebung un-
klar, ob die erforderliche Be-
schäftigtenzahl erreicht ist, geht
dieser Zweifel zu Lasten des
Arbeitnehmers.

BAG 26.6.2008, 2 AZR 264/07
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Die Überstunden eines Azubis werden
ihm auf Basis der Ausbildungsvergütung
bezahlt. Er hat keinen Anspruch darauf, als
Fach- oder Hilfsarbeiter bezahlt zu werden. 

Der Fall: Im Laufe der Ausbildungszeit zum
Koch leistete der klagende Auszubildende
insgesamt 144 Überstunden. Diese Über-
stunden verbrachte er damit, Speisen und
kalte Büfetts zu zubereiten.

Der Ausbildungsbetrieb vergütete die
Mehrarbeit auf Grundlage der vereinbar-
ten Ausbildungsvergütung mit einem
Stundenlohn von 2,77 €. Der Auszubil-
dende verlangte aber wie ein Facharbeiter
mindestens aber wie ein Küchenhelfer be-

zahlt zu werden. Er meint, die Überstun-
den seien nicht Bestandteil des Ausbil-
dungsverhältnisses gewesen.

Die Entscheidung: Die Richter kamen zu
der Überzeugung, dass der Auszubildende
keinen Anspruch auf Zahlung eines Fach-
arbeiterlohns für die geleisteten Überstun-
den habe.

Sie begründeten dies damit, dass das
Zubereiten von Speisen und kalten Büfetts
sehr wohl Teil der Ausbildung zum Koch
sei. Mit dieser Arbeit deckt der Auszubil-
dende keinen zusätzlichen oder sachfrem-
den Beschäftigungsbedarfs im Betrieb ab.
Vielmehr diente auch die Beschäftigung

während der Überstunden der Vermittlung
von Fähigkeiten, die zum Erreichen des
Ausbildungsziels notwendig sind.

Hinweis: Gemäß § 17 Abs. 3 BBiG ist eine
besondere Vergütung zu bezahlen, wenn der
Auszubildende über die vereinbarte regel-
mäßige tägliche Ausbildungszeit hinausge-
hend beschäftigt wird. Die Berechnung der
Überstundenvergütung muss auf der Basis
einer angemessenen Ausbildungsvergütung
erfolgen. Angemessen ist diese nicht mehr,
wenn die in einem einschlägigen Tarifver-
trag genannte Ausbildungsvergütung um
mehr als 20 Prozent unterschritten wird.

(LAG Sachsen, Urteil v. 16.1.2008,
9 Sa 269/07)

Für Azubi-Überstunden gibt es
keinen Facharbeiterlohn

Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichts-
hof (BGH) sollte für viele Selbstständige
Anlass sein, sich um den Pfändungsschutz
für ihre Altersvorsorge zu kümmern. Im März
2007 erst war dazu eine umfassende Rege-
lung (§ 851c Abs. 1 ZPO) in Kraft getre-
ten. Der BGH hat nun in einem Urteil den
Pfändungsschutz verneint, weil es sich um
einen „Altfall“ handelte, bei dem die Voraus-
setzungen nicht erfüllt waren.

Bestehende Versicherungsverträge soll-
ten daher unbedingt auf die Erfüllung aller
Bedingungen überprüft werden. Falls nicht,
kann der Unternehmer eine entsprechen-

de Umwandlung gemäß § 173 Versiche-
rungsvertragsgesetz von seinem Versiche-
rungsunternehmen verlangen. Um den
Pfändungsschutz genießen zu können, müs-
sen Lebensversicherungen, private Renten-
versicherungen, Bankspar- und Investment-
fondssparpläne folgende Bedingungen
erfüllen:
1. Die vertragliche Leistung wird in regel-

mäßigen Zeitabständen lebenslang und
nicht vor Vollendung des 60. Lebensjah-
res oder nur bei Eintritt der Berufsun-
fähigkeit gewährt, 

2. über die Ansprüche aus dem Vertrag darf
nicht verfügt werden, 

3. die Bestimmungen von Dritten mit
Ausnahme von Hinterbliebenen als
Berechtigte ist ausgeschlossen, und 

4. die Zahlung einer Kapitalleistung, aus-
genommen eine Zahlung für den Todes-
fall, ist nicht vereinbart. 

Ein Informationsblatt des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie,
wie die Altersvorsorge von Selbstständigen
vor einer Pfändung geschützt werden kann,
ist auf der Internetseite der Kreishandwer-
kerschaft www.handwerk-direkt.de im
Mitgliederbereich unter dem Stichwort
„Altersvorsorge“ abrufbar.

Altersvorsorge Selbstständiger
vor Pfändung schützen
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Kommt es beim Einbau technischer
Komponenten in ein Bauwerk zu Störun-
gen, die auf einem Mangel der Anlage beru-
hen, haftet der Verkäufer bis zum Ablauf
von 5 Jahren nach Lieferung. Stellt sich
nach einer Mängelrüge allerdings heraus,
dass die Anlage gar keinen Mangel aufweist,
sondern das aufgetretene Mangelsymptom
auf andere Einflüsse zurückzuführen ist,
fragt es sich, ob der Käufer dem Verkäufer
den durch die Überprüfung der Anlage ent-
standenen Aufwand ersetzen muss. 

Hierüber hatte der Bundesgerichtshof
mit Urteil vom 23. Januar 2008 – VIII ZR
246/06 – zu entscheiden.

Im zugrunde liegenden Fall verkaufte die
Klägerin der Beklagten, die ein Elektro-
installationsunternehmen betreibt, eine
Lichtrufanlage, die die Beklagte in einem
Heim einbaute. Nach Störungsmeldungen
der Anlage vermutete die Beklagte einen
Mangel der Anlage und forderte die Kläge-
rin auf, diesen zu beseitigen. Der Service-
techniker der Klägerin beseitigte die Stö-
rung. Diese beruhte darauf, dass entweder

eine von der Beklagten vorzunehmende Ka-
belverbindung nicht hergestellt worden war
oder dass das Personal des Heims Verände-
rungen an der Einstellung der Anlage vor-
genommen hatte.

In der Klage begehrte die Klägerin Ersatz
der dafür angefallenen Lohn- und Fahrtkos-
ten ihres Technikers in Höhe von ca. 780 €.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden,
dass der Klägerin ein Anspruch auf Schadens-
ersatz zusteht, weil die Beklagte mit ihrer
Aufforderung zur Mangelbeseitigung eine
gegenüber der Klägerin bestehende vertrag-
liche Pflicht schuldhaft verletzt hat. Ein un-
berechtigtes Mangelbeseitigungsverlangen
stellt eine zum Schadensersatz verpflichten-
de Vertragsverletzung dar, wenn der Käufer
erkannt oder fahrlässig nicht erkannt hat,
dass ein Mangel des Kaufgegenstandes nicht
vorliegt, sondern die Ursache für die von
ihm beanstandete Erscheinung in seinem
eigenen Verantwortungsbereich liegt. Da-
durch wird das Recht des Käufers, Mängel-
beseitigung zu verlangen, nicht entwertet.
Er muss im Rahmen seiner Möglichkeiten

lediglich sorgfältig überprüfen, ob die von
ihm beanstandete Erscheinung auf eine
Ursache zurückzuführen ist, die nicht im
Verantwortungsbereich des Verkäufers zu-
zuordnen ist. Bleibt dabei ungewiss, ob tat-
sächlich ein Mangel vorliegt, darf der Käufer
Mängelrechte geltend machen, ohne Scha-
densersatzpflichten wegen einer schuldhaf-
ten Vertragsverletzung befürchten zu müs-
sen, auch wenn sich sein Verlangen im Er-
gebnis als unberechtigt herausstellt. Da es
bei der Prüfungspflicht des Käufers lediglich
darum geht, Ursachen in seinem eigenen
Einflussbereich auszuschließen, kommt es
auf besondere Fachkenntnisse, über die un-
ter Umständen nur der Verkäufer verfügt,
nicht an.

Die Frage der Ersatzpflicht des Auftrag-
gebers bei unberechtigter Mängelrüge bei
Werkverträgen ist vom Bundesgerichtshof
bisher nicht entschieden worden. Nach dem
genannten Urteil des Bundesgerichtshof
zum Kaufrecht dürfte nun davon auszuge-
hen sein, dass der Bundesgerichtshof auch
bei Werkverträgen auf die Gründsätze die-
ses Urteils zurückgreifen wird.

Ersatz der Untersuchungskosten
bei unberechtigter Mängelrüge
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12

Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeit-
nehmerin den ihm oder ihr zustehenden
Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht
oder nicht vollständig erhalten, muss der
Arbeitgeber den Resturlaub nach der Eltern-
zeit im laufenden oder im nächsten Urlaubs-
jahr gewähren (vgl. bis 31. Dezember 2006
§ 17 Abs. 2 Bundeserziehungsgeldgesetz –
BErzGG, danach inhaltsgleich § 17 Abs. 2
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz –
BEEG). Der Urlaub ist abzugelten, wenn das
Arbeitsverhältnis während der Elternzeit
endet oder es im Anschluss an die Elternzeit
nicht fortgesetzt wird (§ 17 Abs. 3 BErzGG/
BEEG). Das BAG hat § 17 Abs. 2 BErzGG
bisher so ausgelegt, dass der auf Grund einer
ersten Elternzeit übertragene Urlaub auch
dann mit Ablauf des auf diese Elternzeit fol-

genden Urlaubsjahrs verfällt, wenn er wegen
einer zweiten Elternzeit nicht genommen
werden kann. An dieser Rechtsprechung
hält das BAG nicht mehr fest.

Die Klägerin nahm für die Betreuung
ihres ersten Kinds vom 3. Dezember 2001
bis 7. Oktober 2004 Elternzeit in Anspruch.
Wegen der Geburt ihres zweiten Kinds im
Jahr 2003 schloss sich „nahtlos“ eine weite-
re, bis 18. August 2006 verlangte Elternzeit
an. Das 1988 begründete Arbeitsverhältnis
der Parteien endete am 31. Dezember 2005.

Die Klägerin fordert mit ihrer im Januar
2006 zugestellten Klage die Abgeltung von
27,5 Urlaubstagen aus dem Jahr 2001. Das
BAG hat der Klage im Unterschied zu den

Vorinstanzen stattgegeben. Der Resturlaub
wird weiter übertragen, wenn er nach dem
Ende der ersten Elternzeit wegen einer wei-
teren Elternzeit nicht genommen werden
kann. Das ergibt eine verfassungs- und euro-
parechtskonforme Auslegung von § 17 Abs.
2 BErzGG/BEEG. Sie hat den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, die
Vorgaben in Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie,
Art. 2 der Gleichbehandlungsrichtlinie und
die Wertungen aus Art. 8 und 11 der
Mutterschutzrichtlinie zu beachten. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
20. Mai 2008 – 9 AZR 219/07

Vorinstanz: Landesarbeitsgericht
Hamm, Urteil vom 17. Januar 2007
– 18 Sa 997/06

Urlaubsabgeltung bei
zweiter Elternzeit





Die Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land vereinbart
Lernpartnerschaft mit der
Ganztagshauptschule Ahorn-
weg

Die Ganztagshauptschule Ahorn-
weg baut ihre Kooperationen mit
dem Handwerk massiv aus. „Das
Handwerk ist ein ganz entscheiden-
der Partner für unsere Schulab-
gänger“, betont Schulleiter Helmut
Busch. „Für uns ist es perfekt, dass
die Kreishandwerkerschaft uns
engagiert zur Seite steht, in dem sie
uns bei unseren Kontakten mit
Handwerksbetrieben unterstützt
und uns über aktuellen Tendenzen
und Bedarfe informiert. Gerade im
Ganztagsbetrieb ergeben sich hier
ideale Möglichkeiten für neue Wege.“

„Für uns ist wichtig, Schülerinnen und
Schülern an den Handwerk heranzufüh-
ren“, erklärt Heinz Gerd Neu, Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land.

„Wir brauchen motivierten und geeig-
neten Nachwuchs. Mit unserer Kooperation
wollen wir noch näher an die Schülerinnen
und Schülern heranrücken, um sie bei Ihrer
Berufsorientierung praxisnah unterstützen
und an die Vielfalt des Handwerks heran-
zuführen.“

Schwerpunkte der geplanten Projekte
sind die Vermittlung von Handwerksbetrie-
ben für Betriebserkundungen und Praktika.
Darüber hinaus sollen nicht nur Schülerin-
nen und Schüler, sondern auch Lehrerinnen
und Lehrern aktuelle Information über die
sich rasant wandelnden Anforderungen und
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Optimale Unterstützung

Enge Partnerschaft mit der Ganztags-
hauptschule Ahornweg besiegelt

Berufsbilder im Handwerk er-
halten.

Die Ganztagshauptschule
Ahornweg pflegt bereits KURS-
Lernpartnerschaften mit Bandis
& Knopp GmbH & Co. KG
Wellpappenfabrik, EDEKA-
Markt Petzold sowie dem Evan-
gelisches Krankenhaus Bergisch
Gladbach gGmbH.

Die Lernpartnerschaften,
sind Teil der Bildungsinitiative
KURS, „Kooperation Unter-
nehmen der Region und Schu-
le“, einer Gemeinschaftsinitia-
tive der Bezirksregierung Köln,
der Industrie- und Handelskam-
mern zu Köln, Aachen, Bonn ·
Rhein-Sieg sowie der Hand-
werkskammer zu Köln. „KURS“
-Lernpartnerschaften tragen



Am 27. Mai 2008 ist die
2. Verordnung zur Änderung der
Ausbildereignungsverordnung
(AEVO) in Kraft getreten. Da-
nach sind „Ausbilder im Sinne
des § 1 ... für bestehende und
bis zum Ablauf des 31. Juli 2009
beginnende Ausbildungsverhält-
nisse von der Pflicht zum Nach-
weis von Kenntnissen“ nach der
AEVO befreit.

Für die Handwerksbetriebe
bedeutet dies:
1. In der kaufmännischen Aus-

bildung wird auch weiterhin
für den Ausbilder keine er-
folgreich abgelegte Ausbilder-
eignungsprüfung verlangt.

2. Anders sieht es dagegen je-
doch im gewerblichen Be-
reich aus. Dort ist – wie bis-
her – eine erfolgreich abgeleg-
te Ausbilder-Eignungsprü-
fung (typischerweise im Rah-
men der Meisterprüfung)
Voraussetzung, um gewerb-
liche Auszubildende ausbil-
den zu können.

Ab dem 1. August 2009 soll
eine neue AEVO gelten. Darin
soll geregelt werden, dass bisher‚
befreite Ausbilder auch künftig
befreit bleiben. Über die weite-
re Entwicklung werden wir Sie
auf dem Laufenden halten.

Namen + Nachrichten Recht + Ausbildung 27
FORUM 4/2008

Ausbilder-Eignungs-
verordnung (AEVO)

weiterhin ausgesetzt

Dellbrücker Straße 181 • 51465 Bergisch Gladbach
Tel. :  (0 22 02) 93 24 24 • Fax: (0 22 02) 3 15 97

www.brass-ent.de

dazu bei, Schülerinnen und
Schülern Wirtschaftsthemen so-
wie Berufs- und Arbeitswelt nä-
her zu bringen und sie praxis-
nah auf die Anforderungen in
Beruf und Studium vorzuberei-
ten. Auf Dauer angelegte Lern-
partnerschaften sollen einen
intensiven Austausch und Wis-
senstransfer anregen und allen
Partnern Nutzen bringen.

Die KURS-Lernpartner-
schaften im Rheinisch Bergi-
schen Kreis werden durch das
zuständige KURS-Basisbüro
begleitet. „Wir freuen uns sehr
über die das Engagement der

Kreishandwerkerschaft“, betont
Dieter Fabisch-Kordt, KURS-
Koordinator im Rheinisch-Ber-
gischen Kreis, „gerade Haupt-
schulen und Handwerk können
wechselseitig von dieser Koope-
ration profitieren.“ Die KURS-
Basisbüros sind bei den 12
Schulämtern für den Regie-
rungsbezirk Köln angesiedelt.
Im Regierungsbezirk Köln gibt
es bereits mehr als 250 Lern-
partnerschaften im Rahmen von
KURS.

Das KURS-Konzept wurde
Mitte der 90er Jahre an der
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf entwickelt und 1999
von den IHKs Aachen, Bonn
und Köln übernommen. Seit
2003 ist die Bezirksregierung,
seit 2005 die Handwerkskam-
mer Köln mit im Boot. 

Unsere große Bitte an Sie:
Gehen Sie auch mit den Schulen
in Ihrer Nähe Kurs-Partner-
schaften ein.  Gerne helfen wir
bei der Realisierung, sprechen
Sie uns an.



Einen Scheck in Höhe von 500,00 Euro
konnte Marion Böttcher, Autohaus Wurth
GmbH, am Montag, 16. Juni 2008, Gitta
Esch vom Kinderzirkus Orlando im Auto-
haus in Gummersbach überreichen. Dieser
Betrag wurde Anfang des Monats durch den
Verkauf von Speisen und Getränken anläss-
lich des 10-jährigen Firmenjubiläums der
Autohäuser Wurth & Heiler Automobile/
Autohaus Wurth erwirtschaftet.

Über 3000 Kunden,
Interessenten und Mit-
arbeiter feierten ein Wo-
chenende lang in ent-
spannter und fröhlicher
Atmosphäre – am Sonn-
tag sogar bei strahlendem Sonnenschein.
Glückliche Gewinner der Glücksdosen-
Aktion freuten sich über ein mobiles Navi-
gationssystem, Tank- und Reisegutscheine,

Wochenendfahrten und Prosecco. Viele ver-
suchten sich an der Autohaus-Ralley oder
am Formel-Eins-Simulator. Extremes Off-

road-Feeling wurde auf dem Land Rover-
Parcours geboten, und so manch einer nutz-
te die Gelegenheit zur Probefahrt im neuen
Jaguar XF.

„Wir waren von der starken Resonanz
auf unser Jubiläum ein wenig überrascht“,
gesteht Ludwig Wurth, Wurth & Heiler
Automobile. „Umso mehr freuen wir uns
natürlich, dass die Veranstaltung so gut
ankam und die jungen Artisten vor großem
Publikum präsentieren konnten, dass das
Medium Zirkus starke Kids hervorbringt.“
Ziel der beiden Autohäuser sei es auch in
Zukunft, herausragende Projekte wie den
Kinderzirkus zu unterstützen. „Wir planen
schon eine ähnliche Veranstaltung im nächs-
ten Jahr“, sagt Ludwig Wurth. „Lassen Sie
sich überraschen.“
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Autohäuser fördern starke Kids
Der Erlös des 10-jähri-
gen Firmenjubiläums
des Autohauses Wurth
und der Wurth & Heiler
Automobile ging an
die Jugendabteilung
des TV Hackenberg

„Träume verwirklichen“
Unter dem Motto „Träume verwirklichen“
hatte der Zirkus mit seinen durchweg jun-
gen „Artisten“ auf der Feier für glänzende
Augen gesorgt. Seit 2006 ist „Orlando“ eine
Abteilung des TV Hackenberg und hat sich
in der Region bereits einen Namen
gemacht. Sogar den AOK-Förderpreis
„Starke Kids“ haben die Jungen und Mäd-
chen erhalten. Die Besucher des Jubiläums
waren von den Darbietungen der Zirkus-
künstler begeistert. Als Dankeschön gab es
nun von beiden Autohäusern finanzielle
Unterstützung für dieses engagierte Projekt.
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Neue Innungsmitglieder
» Falk Hoffmann

Reichshof, Baugewerksinnung
» ZZ Fliesen GmbH

Kürten, Baugewerksinnung
» Ralf Bernd Zinke

Reichshof, Baugewerksinnung
» Gebrüder Riemer GmbH & Co. KG

Hückeswagen, Dachdeckerinnung
» Vierkant und Redetzky GmbH & Co. KG

Hückeswagen, Dachdeckerinnung
» Hans-Joachim Bolte

Leverkusen, Dachdeckerinnung
» Schächinger und Zimmermann

Wermelskirchen, Dachdeckerinnung
» Manfred Spanier

Overath, Elektroinnung
» Matthias Clemens

Bergisch Gladbach, Elektroinnung
» Rolf Wolfgang Brenscheid

Leverkusen, Friseurinnung
» Ingel Engelmann

Marienheide, Friseurinnung
» Haarstudio Pino GmbH

Gummersbach, Friseurinnung
» Sinja Dröher

Overath, Friseurinnung
» JP Hair Company Gülden Schnadt & Petter GmbH

Rösrath, Friseurinnung
» Hairlounge Kahmeyer & Jesch

Leverkusen, Friseurinnung
» Ulrike Stubel

Nümbrecht, Friseurinnung
» Angelika Schneider

Leverkusen, Friseurinnung
» Wilfried Stüber

Overath, Innung für Metalltechnik

» Jürgen Hoffmüller
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Marco Matysik
Rösrath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Peter Bender
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Thermoplan GmbH
Engelskirchen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Wohnenergie Graichen GmbH
Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Rüdiger Bruderer
Hückeswagen, Kraftfahrzeuginnung

» Nonas GbR
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

» Daniel Kollross
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung

» Schade und Menke GbR
Rösrath, Kraftfahrzeuginnung

» Thomas Gaspers
Marienheide, Kraftfahrzeuginnung

» Dennis Grötschel
Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung

» Dirk Strüning
Wermelskirchen, Maler- und Lackiererinnung

» Guido Büscher
Rösrath, Maler- und Lackiererinnung

» Rolf Felderhoff
Wipperfürth, Tischlerinnung

» Rolf Lüghausen
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

» Döpper & Schmitz Tischlerei GmbH
Lindlar, Tischlerinnung

» Horst Breidenbach
Hückeswagen, Tischlerinnung



Herr Assessor Stefan Ruhl ist
seit Anfang Juni in unserem Haus
beschäftigt und wird das Team
der Rechtsabteilung der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land verstärken.

Zur Person: Herr Ruhl studier-
te von 1998-2003 Jura an der
Ruhr Universität in Bochum.
Danach absolvierte er sein Re-
ferendariat am Landgericht in
Essen. Nach bestandener Prüfung
des 2. Staatsexamens im Februar
2006 legte er seinen Schwer-
punkt auf das Wirtschaftsrecht
und besuchte eine Fortbildung in
diesem Bereich. Dort erwarb er
unter anderem die theoretischen
Voraussetzungen für den Fach-
anwalt für Arbeitsrecht. Direkt
nach Abschluss dieser Fortbil-
dung im September 2006, arbei-
tete er als Assessor bei der Kreis-
handwerkerschaft in Herne.

Wir freuen uns Herrn Ruhl
als neuen Mitarbeiter begrüßen

zu können und wünschen ihm
einen guten Start.

Herr Ruhl steht Ihnen unter
Durchwahl (0 22 02)93 59-32
zur Verfügung.
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Ihr Ansprechpartner für Innungsfragen
Obermeister Udo Tang

Tel.: (0 21 74)45 47

Neuer Mitarbeiter

Assessor Stefan Ruhl

Die Damenschneidermeis-
terin Irmgard Engstenberg aus
Leverkusen konnte am 10. 1. auf
das 25jähriges Bestehen ihres
Betriebes zurückblicken. Ober-
meister Bernd Stuhlmüller und

Geschäftsführer Karl Breidohr
überreichten Frau Engstenberg
anlässlich dieses Jubiläums die
Ehrenurkunden der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land so-
wie der Handwerkskammer Köln.

25 jähriges Jubiläum
Damenschneiderbetrieb

Irmgard Engstenberg



Fleischermeister Hans-Peter
Paffrath aus Leverkusen konnte
am 1. April auf das 75jähriges
Bestehen seines Betriebes zurück-
blicken. Anlässlich dieses Jubilä-
ums überreichten der stellv. Kreis-
handwerksmeister Bert Emundts,

Obermeister Dieter Himperich
und Geschäftsführer Karl Brei-
dohr den Eheleuten Paffrath die
Ehrenurkunden der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land
und der Handwerkskammer
Köln.

Der Tischlermeister Rainer
Peckhaus aus Leverkusen  konn-
te am 18.4.2008 sein 75jähriges
Betriebsjubiläum feiern. Ober-
meister Achim Culmann und
Geschäftsführer Karl Breidohr

überreichten ihm anlässlich
dieses Jubiläums die Ehrenur-
kunden der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land sowie der
Handwerkskammer Köln.
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Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12

75 jähriges
Betriebsjubiläum

Fleischerei Paffrath 

75 jähriges
Betriebsjubiläum

Tischlerei Peckhaus 



Am 16. Juli 1958 legte Herr
Horst Schürholz, geb. am 03.
Mai 1933, wohnhaft in Reichs-
hof-Eckenhagen, vor dem Meis-
terprüfungsausschuss der Hand-
werkskammer Münster die
Meisterprüfung im Tischler-
Handwerk ab. Aus diesem Grund
wurde Herrn Horst Schürholz

im Rahmen einer Feier am
durch Herrn Gerhard Reimann,
stv. Kreishandwerksmeister, und
Herrn Bernd Kloppenburg, stv.
Obermeister der Tischlerinnung
Bergisches Land, der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!
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Betriebsjubiläen
75 JAHRE
» Elektro Völker e.K., Inh. Ingo Zolldann 1.8.2008

Leverkusen, Elektroinnung

50 JAHRE
» Eric Müller 1.8.2008

Leverkusen, Elektroinnung

25 JAHRE
» Ursula Lennertz 9.8.2008

Bergisch Gladbach, Friseurinnung
» Auto Buhr 17.8.2008

Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung
» Frank-Walter Petersdorf 29.8.2008

Gummersbach, Friseurinnung
» Ingrid Heirich 20.9.2008

Gummersbach, Friseurinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 JAHRE
» Gerhard Zerr 1.8.2008

Malerbetrieb Sonnenschein, Radevormwald
Maler- und Lackiererinnung

25 JAHRE
» Jakob Druxius 16.3.2008

Erich Dahl – Inh. Stephan W. Dahl, Bergisch Gladbach
Maler- und Lackiererinnung

» Thomas Mosler 1.8.2008
Auto Schmale GmbH & Co. KG, Radevormwald
Kraftfahrzeuginnung

» Stefan Borngesser 1.8.2008
Gillmann-Haustechnik GmbH, Gummersbach
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Dieter Felder 8.8.2008
Johannes Spicher, Kürten, Tischlerinnung

Runde Geburtstage
» Franz Cyzycki 14.9.2008 55 Jahre

stellv. Obermeister der Innung für Metalltechnik
» Michael Abendroth 17.9.2008 55 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung
» Werner Hubertus 17.9.2008 75 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Gerd Krämer 20.9.2008 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Friedhelm Müller 31.7.2008
Bergisch Gladbach, Bäckerinnung

Goldene Meisterbriefe
» Helmut Friedrich 23.9.2008

Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

Goldener Meisterbrief
für Horst Schürholz
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Am 12. April 1956 hat Herr
Leo Berger, wohnhaft in Kürten,
die Meisterprüfung im Bäcker-
Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Hand-
werkskammer Südwestfalen
(Arnsberg) abgelegt.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Leo Berger im Rahmen
einer kleinen Feier durch Herrn
Obermeister Ulrich Lob und
Herrn Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu der „Goldene
Meisterbrief“ überreicht.

Herr Leo Berger gehörte lan-
ge Jahre dem Rechnungs- und
Kassenprüfungsausschuss der
ehemaligen Bäckerinnung für
den Rheinisch Bergischen Kreis
an. Sein besonderes Anliegen
galt immer der Ausbildung von
Jugendlichen im Bäcker-Hand-
werk und so hat Herr Berger in
der Zeit von 1954 bis 1990 zahl-
reichen Jugendlichen zu einer
erfolgreichen Ausbildung ver-
holfen.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Leo Berger

Goldene Meisterbriefe
im Elektro-Handwerk

Goldene Meisterbriefe
im Maler-Handwerk

Am 11. April 1968 legte
Herr Alfred Neumann, geb.
28.11.1932, die Meisterprüfung
im Zimmerer-Handwerk vor
dem Meisterprüfungsausschuss
der Handwerkskammer Reut-
lingen ab.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Neumann jetzt im Rahmen

einer kleinen Feier durch Herrn
Gerhard Reimann, stv. Kreishand-
werksmeister, Herrn Helmut
Korthaus, stv. Obermeister der
Baugewerksinnung Bergisches
Land,  und  Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu der „Gol-
dene Meisterbrief“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Die Herren Werner Bremer,
Wolfgang Lenz und Reinhard
Thiedecke, die alle die Meister-
prüfung  im Elektroinstallateur-
Handwerk abgelegt haben, wur-
den im Hause der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft für den
Oberbergischen Kreis in Gum-
mersbach durch Herrn Gerhard

Reimann, stv. Kreishandwerks-
meister, Herrn Volker Keune, stv.
Obermeister der Elektroinnung
Bergisches Land, und Herrn
Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu mit den „Goldenen
Meisterbriefen“ ausgezeichnet.

Wir gratulieren herzlich!

Im Rahmen der Lossprechungs-
feierder Maler- und Lackiererin-
nung Bergisches Land und des
Sommerfestes wurden den Herren
Horst Bachmann, Gummersbach,
Werner Giersiefer, Overath, und
Karl Schmitz, Bergisch Gladbach,
die alle die Meisterprüfung  im
Maler- und Lackierer-Handwerk

abgelegt haben, durch Herrn Ger-
hard Reimann, stv. Kreishand-
werksmeister, und Herrn Willi
Reitz, Obermeister der Maler-
und Lackiererinnung Bergisches
Land,  die „Goldenen Meister-
briefe“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Alfred Neumann

Fotoquelle:
Claus Schloot
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26.8.2008, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

26.8.2008, 17.00 – 21.00 Uhr
Schulung für „Haus sanieren – profitieren“

26.8.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung im Haus der ehe-
maligen Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

26.8.2008, 20.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

27.8.2008, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung

28.8.2008, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

1.9.2008 und 2.9.2008, 8.30 – 16.00 Uhr
Amtlicher Erst-Helfer Kurs gem. Berufsgenossenschaftlicher
Vorschrift (BGV) A 1 der Elektro-, Friseur-, Kraftfahrzeug- und
Innung für Metalltechnik

4.9.2008, 19.00 Uhr
Seminar der Maler- und Lackiererinnung: „Der perfekte Handschlag
– Körpersprache im Berufs- und Geschäftsleben erfolgreich einsetzen“
Haus des Malers, Halstenbachstr. 3, 51645 Gummersbach

4.9.2008, 8.00 – 16.00 Uhr
Erste-Hilfe-Training im Haus der ehemaligen Kreishand-
werkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

8.9.2008, 19.00 Uhr
Modeproklamation Herbst/Winter der Friseurinnung

8.9.2008 und 9.9.2008, 8.00 – 16.00 Uhr
Schulungsreihe: Ersthelfer (BG-EH) nach Unfallverhütungs-
vorschrift Grundsätze der Prävention, kurz: BGV A1 im Haus der
ehemaligen Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

10.9.2008, 18.00 Uhr
1. Rheinisch-Bergischer Wärmepumpentag
„Umweltwärme zum Heizen nutzen“

12.9.2008, 19.00 Uhr
Jahresessen der Innung für Metalltechnik
Restaurant „Die Tenne“, 51789 Lindlar-Vossbruch

13.9.2008 und 14.9.2008 Uhr
Heizungsforum der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

24.9.2008 und 25.9.2008, 8.00 – 16.00 Uhr
Schulungsreihe: Ersthelfer (BG-EH) nach Unfallver-
hütungsvorschrift Grundsätze der Prävention,
kurz: BGV A1 im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft,
Bismarckstr. 9 a,
Gummersbach






